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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Fraqe:  
In  welcher Höhe hat  die  Bundesregierung im Jahr  2019  Ausfuhrgenehmigun-
gen (Einzel- wie Sammelgenehmigungen) zum aktuellsten Stichtag für Rüs-
tungsexporte erteilt (bitte entsprechend  der  Gruppen  der  EU-,  NATO-, NATO 
gleichgestellten Staaten und Drittstaaten auflisten; sofern eine endgültige 
Auswertung noch nicht erfolgt ist, bitte  die  vorläufigen Zahlen und bitte jeweils 
unter Angabe  der  Zahlen für  den  Vorjahreszeitraum angeben), und welcher Ge-
nehmigungswert (Einzel- wie Sammelgenehmigungen) entfiel auf  die  jeweiligen 
zehn Hauptempfangsländer (sofern eine endgültige Auswertung noch nicht 
erfolgt ist, bitte  die  vorläufigen Zahlen und bitte jeweils unter Angabe  der  Zah-
len für  den  Vorjahreszeitraum angeben)? 

Antwort:  

Vorbemerkung:  Es  liegen noch keine endgültigen Zahlen für  den  Zeitraum  1.  Januar 

2019  bis  30.  September  2019  vor.  Die  derzeit vorliegenden Angaben können sich 

durch Fehlerkorrekturen oder Nachmeldungen noch verändern. 

Da  sich  der  Genehmigungswert einer Sammelausfuhrgenehmigung auf mehrere 

Empfänger  in  unterschiedlichen Ländern bezieht, ist  es  nicht möglich,  die  Genehmi-

gungswerte einzelnen Ländern oder Länderkreisen zuzuordnen. 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der 

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 
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Bedeutung: Im Rüstungsexportbericht wird bereits darauf hingewiesen, dass  die 

Summe  der  Genehmigungswerte eines Berichtszeitraums allein kein tauglicher 

Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik ist. Vielmehr sind  die Art der 

Güter und  der  jeweilige Verwendungszweck bei  der  Bewertung zu berücksichtigen. 

Auch schwanken  die  Werte  in den  jeweiligen Berichtsperioden. 

Die  Bundesregierung verfolgt eine restriktive  und  verantwortungsvolle Rüstungsex-

portpolitik.  Über  die  Erteilung  von  Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet 

die  Bundesregierung im Einzelfall  und  im Lichte  der  jeweiligen  Situation  nach sorgfäl-

tiger Prüfung unter Einbeziehung außen-  und  sicherheitspolitischer Erwägungen. 

Grundlage hierfür sind  die  rechtlichen Vorgaben  des  Gesetzes  über  die  Kontrolle  von 

Kriegswaffen,  des  Außenwirtschaftsgesetzes  und  der  Außenwirtschaftsverordnung 

sowie  die am 26.  Juni  2019 in  geschärfter Form verabschiedeten „Politischen 

Grundsätze  der  Bundesregierung für  den  Export  von  Kriegswaffen  und  sonstigen 

Rüstungsgütern",  der  „Gemeinsame Standpunkt  des Rates der  Europäischen  Union 

vom  B.  Dezember  2008  betreffend gemeinsame Regeln für  die  Kontrolle  der  Ausfuhr 

von  Militärtechnologie  und  Militärgütern"  in der  Fassung vom  16.  September  2019 

und  der  Vertrag  über  den  Waffenhandel („Arms  Trade Treaty"). Die  Beachtung  der 

Menschenrechte im Empfängerland spielt bei  der  Entscheidungsfindung eine hervor-

gehobene  Rolle. 

Im Zeitraum  1.  Januar  2019  bis  30.  September  2019  wurden Genehmigungen für  die 

Ausfuhr  von  Rüstungsgütern (Einzel- wie Sammelgenehmigungen) wie folgt erteilt. 

Genehmigungen für Rüstungsgüter nach Ländergruppen (Einzelanträge) 

 

01.01. —30.09.2018 01.01. —30.09.2019 
EU-Länder 830.171.452  € 2.909.967.693  € 
NATO  und gleichgestellte  Län- 
der 

681.255.772  € 988.986.982  € 

Drittländer 2.109.185.450  € 2.455.342.297  € 

   

Gesamt 3.620.612.674€ 6.354.296.972€ 

 

01.01. —30.09.2018 01.01. —30.09.2019 
Sammelausfuhrgenehmigungen 

 

13.580.000  € 411.016.936  € 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMW können Sie  der 

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 



Dr. Ulrich Nйßbaum 

seјteзvoпз  Die 10  Hauptempfängerländer für ROstungsexportgenehmigungen (Zuordnung nur 

für Einzelanträge möglich) im Zeitraum  1.  Januar  2019  bis  30.  September  2019  er-

geben sich aus  der  nachstehenden Tabelle. 

Land 01.01.  -  30.09.2019 01.01.— 30.09.2018 

Agypten 801.874.306€ 13.110.676€ 

Algerien 238.273.002  € 741.295.566  € 

Australien 271.022.518€ 114.754.682  € 

Katar 212.698.060€ 40.505.039€ 

Republik Korea 333.574.865  € 128.656.385  € 

Norwegen 169.154.991€ 34.115.959€ 

Ungarn 1.769.869.300€ 13.739.519€ 

Vereinigte Arabische Emirate 206.444.903  € 5.078.586  € 

Vereinigtes Königreich 432.921.114  € 132.855.448  € 

Vereinigte Staaten 378.192.504€ 376.765.610€ 

Mit freundlichen Grüßen 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMW' können Sie  der 

Datеnschutzеrklärung auf www.bmwi.dе/Datеnschutzerkläгung entnehmen. 
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